
Antrag auf Zuteilung eines Ausfuhrkennzeichens  
§ 45 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)  

 
 
Angaben zum Halter: 
 
Name:  Vorname:  

geb. am:  in:  
 
Plz:  Ort:  

Straße:  Hausnr:  

Land:  
 
Bevollmächtigte Person (falls nicht Halter): 
 
Name:  Vorname:  

geb. am:  in:  
 
Plz:  Ort:  

Straße:  Hausnr:  

Land:  
 
Fahrzeugdaten: 

Fahrzeug-Ident-Nr.:  

bisheriges amtl. Kennzeichen:  Fahrzeugfarbe:   

Ausfuhr nach:  
 
 

 

Rastatt, den             
 Unterschrift des Antragstellers 
 
Beschluss: 
 

1. Ausfuhrkennzeichen RA-  bis zugeteilt 

2. Versicherung bestätigt 

3. Nachweis der HU gültig bis  

4. Gebühr nach der GebOSt erheben 

5. Aushändigung gegen Unterschrift 

6. z. d. A. 

 
 
Identitätsprüfung vorgenommen Internationale Zulassung erhalten 
 



Hinweis zum Datenschutz 
 

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung sieht in Artikel 13 und 14 vor, dass die oder der 
Verantwortliche Sie als betroffene Person zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

informiert. Die Information finden Sie unter www.landkreis-rastatt.de/datenschutzhinweis. Wählen Sie 
dort das entsprechende Fachamt soweit Sachgebiet aus. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese 

Informationen gerne in Papierform zu. 
 

http://www.landkreis-rastatt.de/datenschutzhinweis

